
UNTERNEHMENSGESETZBUCH

Neue Vorteile für Einzelunternehmer
Seit Jahresbeginn ist das
neue Unternehmensgesetz-
buch (UGB) in Kraft. Für
Franz Kronsteiner, Vor-
standschef der D.A.s. Öster-
reichische Allgemeine
Rechtsschutzversicherzungs-
AG, wurde damit ein grosser
Wurf gelandet. Das UGB er-
möglicht u. a. nichte intra-
gungspflichtigen Unterneh-
men - Freiberufler, Land-
und Forstwirte und Einzel-
unternehmer - eine freiwil-
lige Firmenbucheintragung,
die viele Vorteile mit sich
bringt.

Mehr Transparenz
"Das neue Unternehmens-
gesetzbuch ist einheitliches,
übersichtliches Regelwerk
für alle Unternehmen, das
signalisiert, dass es neben
zwingenden Vorschriften
eine Menge im Wege von
Vereinbarungen abdingbarer
Vorschriften gibt", sagt Kron-
steiner. "Ich kann mithilfe

meiner Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen, die für
Geschäfte geltenden Regeln
an meine Branchenbedürf-
nisse oder Geschäftsmodell
anpassen." Die Jung- und Ein-
ze1unternehmer können jetzt
ihre Firmen mit dem Zusatz
"eU" bei Gericht eintragen
lassen.

Seriosität ist gefragt
"Ich prophezeie, dass der ein-
getragene Unternehmer in
ein paar Jahren Standard sein
wird. Die Eintragung ist aus
unterschiedlichsten Gründen
vorteilhaft, unter anderem
bei Vergabeverfahren", weiss
Kronsteiner. "Mein Auftritt
als eingetragener Unterneh-
mer bedeutet für einen Ge-
neralunternehmer, dass er
mit mir sorglos kontrahieren
kann." Der Generalunter-
nehmer riskiere dabei nicht
mehr, einen Scheinselbst-
ständigen zu erwischen, der
ihn in sehr grosse arbeits-

~.
~

D.A.S.Österreich-Chef Franz
Kronsteiner: Grosser wurf

rottll'H

und sozialrechtliche Schwie-
rigkeiten bringen kann. Aus-
serdem seien Geschäfte mit
einem eingetragenen Unter-
nehmern auch für den Ver-
braucher angenehmer, weil
sich der Verbraucher da-
durch auf sein Konsumen-
tenrechte berufen kann. Man
könne dadurch auch leichter
unterscheiden, ob jemand als
Unternehmer oder Privater
agiere.

Spielraum bei Namen
Neu ist auch die Flexibilisie-
rung bei der Firmenbezeich-
nung. "Die Freizügigkeit bei
der Firmenbezeichnungen ist
ein weiterer wichtiger Vor-
teil", weiss Kronsteiner. "Bis-
her konnte der Einzelunter-
nehmer nur seinen Familien-
namen als Firmenbezeich-
nung verwenden. In Zukunft
ist auch eine Fantasiebezeich-
nung zulässig." Dadurch bie-
ten sich neue Marketing-
Möglichkeiten. (km)
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Die Neuerungen
in der Gewerbeordnung
Die Gewerbeordnung
spielt im österreichischen
Wirtschaftsleben eine
gewichtige Rolle. Nach
25 Jahren Vorbereitungs-
zeit war das Gewerbe-Re-
gelwerk zum ersten Mal
Ende Dezember 1859 er-
lassen worden. Aber allei-
ne in den vergangenen
vier Jahren haben acht No-
vellen und fünf Aufhe-
bungen durch den Verfas-
sungsgerichtshof die Ge-
werbeordnung neuerlich
verändert. Der Manz-Ver-
lag nimmt das zum Anlass,
eine 13. Auflage mit der
aktuellen Fassung des
Regelwerks als Taschen-
kommentar aufzulegen.
Neben der grundlegenden
Judikatur, Verweisen und

Erläuterungen punktet die
Neuauflage durch ein
übersichtliches Stich-
wortverzeichnis.
Manz Taschenkommentar
Gewerbeordnung
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